
Beispielübersicht – Kostenaufstellung für Grabstätten mit Beisetzung (Urne/ Erdbestattung)
Neufassung der Gebührensatzung zur Friedhofsatzung der Stadt Hirschberg vom 29.09.2020

Maximal- Mindest-

1.  Urnengemeinschaftsanlage (Grüne Wiese) ab  01.02.2021 Kosten kosten

Erwerb des Nutzungsrechtes für 15 Jahre 845,00 € 845,00 €
Unterhaltungs- und Pflegegebühr für 15 Jahre 270,00 € 270,00 €
Grabbereitung 32,00 € 32,00 €
Beisetzung einer Urne durch Bauhof (Ausnahme) 228,00 €
Benutzung der Trauerhalle Hirschberg für Trauerfeier 41,00 €
Gesamtkosten 1.416,00 € 1.147,00 €

Maximal- Mindest-

2. Reihenwiesengrab für Urnen ab 01.02.2021 Kosten kosten

Erwerb des Nutzungsrechtes für 15 Jahre 845,00 € 845,00 €
Unterhaltungs- und Pflegegebühr für 15 Jahre 270,00 € 270,00 €
Grabbereitung 32,00 € 32,00 €
Beisetzung einer Urne durch Bauhof (Ausnahme) 228,00 €
Benutzung der Trauerhalle Hirschberg für Trauerfeier 41,00 €
Gesamtkosten 1.416,00 € 1.147,00 €

Maximal- Mindest-

3. Neuerwerb Urnenwahlgrabstätte ab 01.02.2021 Kosten kosten

Erwerb des Nutzungsrechtes für 15 Jahre 167,00 € 167,00 €
Unterhaltungs- und Pflegegebühr für 15 Jahre 75,00 € 75,00 €
Grabbereitung 44,00 € 44,00 €
Beisetzung einer Urne durch Bauhof (Ausnahme) 228,00 €
Benutzung der Trauerhalle Hirschberg für Trauerfeier 41,00 €
Gesamtkosten 555,00 € 286,00 €

Erfolgt eine Urnenbeisetzung in einem bereits schon bestehenden Grab  (Urnenwahlgrab), werden die bereits gezahlten
Entgelte für den Erwerb des Nutzungsrechtes und der Unterhaltungs- und Pflegegebührenangerechnet

Maximal- Mindest-

4. Neuerwerb Einzelwahlgrabstätte (Erdbestattung) ab 01.02.2021 Kosten kosten

Erwerb des Nutzungsrechtes für 25 Jahre 69,00 € 69,00 €
Unterhaltungs- und Pflegegebühr für 25 Jahre 875,00 € 875,00 €
Benutzung der Trauerhalle Hirschberg für Trauerfeier 41,00 €
Bereitstellung einer Arbeitskraft des Bauhofes zur
Unterstützung bei Trauerfeiern/Bestattungen; pro Stunde 24,00 € 24,00 €
Gesamtkosten 1.009,00 € 968,00 €

Die Grabbereitung erfolgt über eine Firma/Unternehmen. Die entstehenden Kosten für die Grabbereitung zur
Erdbestattung werden direkt mit den Kostenpflichtigen (Hinterbliebenen) des Sterbefalles abgerechnet 
(Kostenangebote).

Maximal- Mindest-

Einzelwahlgrabstätte (Urnenbeisetzung) ab  01.02.2021 Kosten kosten

Erwerb des Nutzungsrechtes für 15 Jahre 45,00 € 45,00 €
Unterhaltungs- und Pflegegebühr für 15 Jahre 525,00 € 525,00 €
Grabbereitung 44,00 € 44,00 €
Beisetzung einer Urne durch Bauhof (Ausnahme) 228,00 €
Benutzung der Trauerhalle Hirschberg für Trauerfeier 41,00 €
Gesamtkosten 883,00 € 614,00 €

Erfolgt eine Erdbestattung in einem bereits schon bestehenden Grab (Einzelwahlgrabstätte) nach Ende der Ruhefrist von
25 Jahren, werden bereits gezahlte Entgelte (z.B. für Grabverlängerungen) für den Erwerb des Nutzungsrechtes und er 
Unterhaltungs- und Pflegegebühr angerechnet.
Wird die Urne in einem bereits schon bestehenden Grab (Einzelwahlgrabstätte oder Doppelwahlgrabstätte) beigesetz,
werden bereits gezahlte Entgelte für den Erwerb des Nutzungsrechtes und der Unterhaltungs- und Pflegegebühr 



angerechnet.

5. Neuerwerb Doppelwahlgrabstätte (Erdbestattung) ab 01.02.2021 Maximal- Mindest-
Kosten kosten

Erwerb des Nutzungsrechtes für 25 Jahre 142,00 € 142,00 €
Unterhaltungs- und Pflegegebühr für 25 Jahre 1.975,00 € 1.975,00 €
Benutzung der Trauerhalle Hirschberg für Trauerfeier 41,00 €
Bereitstellung einer Arbeitskraft des Bauhofes zur
Unterstützung bei Trauerfeiern/Bestattungen; pro Stunde 24,00 € 24,00 €
Gesamtkosten 2.182,00 € 2.141,00 €

Die Grabbereitung erfolgt über eine Firma/Unternehmen. Die entstehenden Kosten für die Grabbereitung zur
Erdbestattung werden direkt mit den Kostenpflichtigen (Hinterbliebenen) des Sterbefalles abgerechnet 
(Kostenangebote).

Doppelwahlgrabstätte (Urnenbeisetzung) ab 01.02.2021 Maximal- Mindest-
Kosten kosten

Erwerb des Nutzungsrechtes für 15 Jahre 90,00 € 90,00 €
Unterhaltungs- und Pflegegebühr für 15 Jahre 1.185,00 € 1.185,00 €
Grabbereitung 44,00 € 44,00 €
Beisetzung einer Urne durch Bauhof (Ausnahme) 228,00 €
Benutzung der Trauerhalle Hirschberg für Trauerfeier 41,00 €
Gesamtkosten 1.588,00 € 1.319,00 €

Erfolgt eine Erdbestattung in einem bereits schon bestehenden Grab (Einzelwahlgrabstätte) nach Ende der Ruhefrist von
25 Jahren, werden bereits gezahlte Entgelte (z.B. für Grabverlängerungen) für den Erwerb des Nutzungsrechtes und er 
Unterhaltungs- und Pflegegebühr angerechnet.
Wird die Urne in einem bereits schon bestehenden Grab (Einzelwahlgrabstätte oder Doppelwahlgrabstätte) beigesetz,
werden bereits gezahlte Entgelte für den Erwerb des Nutzungsrechtes und der Unterhaltungs- und Pflegegebühr 
angerechnet.

6. Verlängerung von Nutzungsrechten für Grabstätten ab 01.02.2021

Grabstätten Pro Jahr 5 Jahre 10 Jahre 15 Jahre 20 Jahre 25 Jahre

Urnenwahlgrabstätten

Verlängerung des Nutzungsrechtes 11,00 € 55,00 € 110,00 € 165,00 € 220,00 € 275,00 €

Unterhaltungsgebühren 5,00 € 25,00 € 50,00 € 75,00 € 100,00 € 125,00 €

16,00 € 80,00 € 160,00 € 240,00 € 320,00 € 400,00 €

Einzelwahlgrabstätten

Verlängerung des Nutzungsrechtes 3,00 € 15,00 € 30,00 € 45,00 € 60,00 € 75,00 €

Unterhaltungsgebühren 35,00 € 175,00 € 350,00 € 525,00 € 700,00 € 875,00 €

38,00 € 190,00 € 380,00 € 570,00 € 760,00 € 950,00 €

Doppelwahlgrab

Verlängerung des Nutzungsrechtes 6,00 € 30,00 € 60,00 € 90,00 € 120,00 € 150,00 €

Unterhaltungsgebühren 79,00 € 395,00 € 790,00 € 1.185,00 € 1.580,00 € 1.975,00 €

85,00 € 425,00 € 850,00 € 1.275,00 € 1.700,00 € 2.125,00 €
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